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Eckpunktepapier zur Anerkennung non-formal und  
informell erworbener Kompetenzen junger Menschen

DEN BERUFSEINSTIEG  
FÖRDERN

Von der Jugendsozialarbeit wurde ein Eckpunktepapier mit Vorschlägen 
zur besseren Anerkennung von non-formal und informell erworbenen 
Kompetenzen in die Diskussion gebracht (Bergstein et al., 2016). Grund-
überlegung ist dabei, dass die Kompetenzen, die in der Jugendsozial-
arbeit, in berufsorientierenden Maßnahmen und in anderen Angeboten 
des so genannten »Übergangssystems« vermittelt und gestärkt werden, 
vielfach diejenigen sind, die zwar unverzichtbar für einen erfolgreichen 
Berufseinstieg sind (Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit …), die aber keinen 

papier wird ein Verfahren für die bessere Sichtbarmachung, Erfassung 
und Anerkennung solcher Kompetenzen entwickelt, das die Autorin und 
der Autor – als Mitverfasser des Papiers – hier kurz vorstellen. Denn 
auch wenn die Analyse und die Forderungen dieses Papiers nicht eins 
zu eins auf die Erwachsenenbildung übertragbar sind, stellen sie durch-
aus einen Impuls für die allgemeine Debatte dar – und ziehen vielleicht 
die Erstellung eines eigenen Eckpunktepapiers der EB nach sich.

Andrea Pingel / Walter Würfel

Mit der Einführung des Deutschen Qua-

der auf acht Niveaustufen Lernergeb-
nisse (Wissen und Fertigkeiten) und 
personale Kompetenzen (Sozialkompe-
tenz und Selbstständigkeit) beschreibt, 

Bildung und Hochschulbildung) erwor-
ben worden sind, wurde vereinbart, 
auch Kompetenzen außerhalb der 
Regelsysteme schulischer, akademi-

-
nehmen. In den DQR sollen also neben 

non-formal und informell erworbene 
Kompetenzen gleichberechtigt Eingang 

-
petenzen, die durch (nicht staatlich) 
geregelte Weiterbildung, durch selbst 

organisiertes Lernen oder das Lernen 
in Lebenszusammenhängen, z. B. in 
der Arbeit oder im Ehrenamt, erworben 
wurden.

In fast allen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union sind ebenfalls Natio-

2015) entwickelt und verabschiedet 
worden. Insgesamt zeichnete sich 
schon früh ab, dass gerade die Zuord-
nung non-formal oder informell erwor-
bener Kompetenzen dabei in den meis-
ten Ländern kaum erfolgt. Aus diesem 
Grund hat der Rat der Europäischen 
Union eine »Empfehlung zur Validierung 
non-formalen und informellen Lernens« 
beschlossen, um explizit zur Steigerung 
der »Beschäftigungsfähigkeit« sowie 
einer höheren Mobilität in der Euro-

päischen Gemeinschaft beizutragen 
(Amtsblatt der EU, 2012). Insbesondere 

-
zierte, arbeitslose oder von Arbeitslo-
sigkeit bedrohte Menschen sollen bes-
sere Chancen auf dem europäischen 
Arbeits- und Bildungsmarkt geschaffen 
werden. Der Rat appelliert an Arbeitge-
ber, Gewerkschaften, Anerkennungsin-
stitutionen, Arbeitsvermittler, Jugend-
organisationen, Bildungsanbieter u. a., 
die Anerkennung und Validierung des 
non-formalen und informellen Lernens 
voranzubringen. Bis 2018 sollen die 
Mitgliedsstaaten Validierungssysteme 
entwickeln, die »dem/der Einzelnen 
die Möglichkeit geben, einen Nach-
weis über das außerhalb der formalen 
Bildung und Berufsbildung Erlernte – 
 einschließlich durch Mobilitätserfahrun-
gen – zu erbringen und dieses Erlernte 

weiteres Lernen zu nutzen« (Jugend-
politik in Europa, 2012). Die Validierung 

rahmen gekoppelt werden.

Ein neues Anerkennungssystem 

Mit einem individuellen Verfahren sol-
len jungen und auch älteren1 Erwach-
senen neue Möglichkeiten eröffnet 
werden, ihre Kompetenzen feststellen 
und validieren zu lassen und damit eine 
Anerkennung und Berücksichtigung im 

Bei dem dafür notwendigen Validie-
rungsverfahren wird es darum gehen, 
Bildungsträger und ihre Bildungsange-
bote so anzuerkennen, dass dort von 
jungen Menschen erworbene Kompe-
tenzen mithilfe der so genannten »Fach-
kundigen Stellen« in Bezug auf das 
Schul- bzw. Berufssystem validiert wer-
den können – unabhängig davon, ob 
diese Kompetenzen formal, non-formal 
oder informell erworben wurden.

1  Fast 15 Prozent eines Jahrgangs junger Men-
schen bleiben auch über das 30. Lebensjahr 
hinaus ohne anerkannten Berufs- oder Stu-
dienabschluss. Andere wollen im Ausland 
erworbene Kompetenzen anerkennen lassen 
oder verfügen auf Grund einer Flucht nicht 
über Nachweise.
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Der Anerkennung von non-formal und 
informell erworbenen Kompetenzen 
soll das kompetenzbasierte Validie-
rungsmodell der Ratsempfehlung von 
2012 zugrunde gelegt werden. Dieses 
umfasst vier Phasen: Nach einer Infor-
mations- und Beratungsphase sind 
dies erstens I
ergebnisse, zweitens Dokumentierung, 
drittens Bewertung und schließlich vier-
tens 

Im Ergebnis führen der Validierungspro-
zess und damit die formale Anerken-
nung zur Ausstellung eines Nachwei-
ses. Hierdurch können auch Teile von 
Bildungsgängen anerkannt oder die 
Anrechnung von Kompetenzen ermög-
licht werden, die weitere Anschlussmög-
lichkeiten im Bildungssystem öffnen. 
Was aber sind die Voraussetzungen 
dafür, dass diese idealtypische formale 
Anerkennung als Abschluss eines Vali-
dierungsprozesses auch tatsächlich 
erfolgen kann? Exemplarisch wird das 
Validierungsverfahren für die Träger der 
Jugendhilfe skizziert. Benötigt werden 
dazu Standards, die ein Bildungsträger 
zu erfüllen hat, wenn die dort erwor-
benen Kompetenzen formal anerkannt 
werden sollen. Darüber hinaus muss 
die Rolle der Fachkundigen Stellen 

Verfahren des Validie-
rungsprozesses ausgestaltet werden.

Standards der Bildungsträger  
und ihrer Angebote

Die Standards sollen – neben der Aner-
kennung als Träger der freien Jugend-
hilfe (§ 75 SGB VIII) – folgende sein:

anerkanntes System der Qualitäts-
sicherung verfügen.

soll sich am Konzept und der Umset-
zung kompetenzorientierter Curricula, 
basierend auf entsprechenden Quali-
tätsstandards – und der Verankerung 
von Verfahren zur outcome-orientier-
ten Kompetenzfeststellung –, fest-
machen.

müssen beschrieben sein.

-
nisse/Kompetenzen (Outcome) sind 
beschrieben und werden durch geeig-
nete Verfahren (u. a. Kompetenzfest-
stellung, Potenzialanalyse, Einschät-
zungsverfahren) während und am 

dokumentiert.

Fachkräfte eingesetzt werden. Diese 
müssen in der Beratung in der 
Lage sein, Lernerfahrungen ergeb-
nisorientiert zu formulieren; in der 
Bewertungsphase nutzen sie perso-
nenorientierte Bewertungsmethoden. 
Gerade in diesen sensiblen Phasen 
des Prozesses benötigen junge Men-
schen Unterstützung, die sie ermu-
tigt, ihre Kompetenzen darzustellen. 
Vielen von ihnen wurde bis zu diesem 
Zeitpunkt jedwede Kompetenz abge-
sprochen, sie sind noch nie ermutigt 
worden, das zu zeigen, was sie bei-
tragen können 

werden anteilig Ressourcen (z. B. 
Stellenanteile von pädagogischen 
Fachkräften) für die Wahrnehmung 
der Aufgaben als Fachkundige Stelle 
bereitgestellt.

Wenn ein Bildungsträger die beschrie-
benen Standards erfüllt und Bildungs-
angebote oder -maßnahmen durch-
führt, erhält er grundsätzlich das Recht 
zur Anerkennung und zur weiteren Ein-
stufung im DQR.

Fachkundige Stellen –  
Auftrag und Organisation

Die Fachkundigen Stellen bieten die 
fachliche Begleitung für Bildungsmaß-
nahmen nach Anforderung des Verfah-
rens und ermöglichen Unterstützung bei 

dort erworbener Kompetenzen. Sie 
begleiten und beraten dabei jeweils nur 
Angebote Dritter und sind zur Vertrau-

Qualitätssicherung nehmen sie die 
Einordnung von Maßnahmen in DQR-
Niveaus vor. Darüber hinaus ermög-
lichen diese die Bewertung im Sinne 
des Verfahrens, d. h. dort sind Wissen 
und Kompetenz angesiedelt, eine ent-
sprechende Bewertung vorzunehmen. 
Fachkundige Stellen sind bei Trägern der 
Jugendhilfe angesiedelt, die durch ent-

-
-

gogischen Personals der Fachkundigen 
Stellen erfolgt zukünftig innerhalb der 
Ausbildung bzw. eines pädagogischen 
Studiums oder durch eine entspre-
chende Weiterbildung. Die Mitarbeiter/
innen sind außerdem mit Formen der 
kollegialen Beratung und Visitation ver-
traut und unterliegen insbesondere im 
Rahmen ihrer Funktion der Beurteilung 

Fachkundige Stellen im Bereich der 
Jugendhilfe müssen individuell non-
formal und informell erworbene Kompe-
tenzen bei jungen Menschen feststellen 
und validieren können. Sie müssen in 
der Lage sein, Verfahren zur Kompe-
tenzfeststellung z. B. für die jeweiligen 
Bereiche der Jugendhilfe zu prüfen 
sowie diese einschätzen und selber mit 
Bezug auf das Berufsbildungssystem 
anwenden zu können. Junge Men-
schen, die ihre non-formal und informell 
erworbenen Kompetenzen anerkennen 
lassen möchten – und dies nicht direkt 
im Rahmen eines Bildungsträgers oder 
einer -maßnahme tun –, benötigen Infor-
mation, Beratung und Kompetenzfest-
stellung durch eine Fachkundige Stelle. 
Diese sollen perspektivisch bundesweit 

eine Umsetzung der Aufgaben und eine 
gute Erreichbarkeit gewährleistet sind. 
Sie werden öffentlich und vorzugsweise 
durch die Kreise und Kommunen – mög-
lichst unterstützt durch die Länder – 
beauftragt und koordiniert.

Der Validierungsprozess

Ausgehend von dem individuellen 
Erwerb über den Nachweis und die 
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Anrechnung non-formal und informell 
erworbener Kompetenzen sieht der Pro-
zess der Anerkennung auf Grundlage 
der beschriebenen Verfahren und Rah-
menbedingungen nun folgendermaßen 
aus:

Bildungsort oder in der Maßnahme 
informiert, motiviert und begleitet, 
ein individuelles Kompetenzportfolio 
zu erstellen.

formal und informell erworbene 
Kompetenzen in entsprechenden Ver-
fahren durch den Bildungsträger und 

-
ziert, dokumentiert und bewertet.

der zuständigen Stelle des formalen 
Bildungssystems vorgenommen und 
die Maßnahme einem DQR-Niveau 
zugeordnet.

Maßnahme teilgenommen haben, 
die nach den zuvor beschriebenen 
Kriterien und Verfahren mit einem 
DQR-Niveau versehen ist, erhalten 
mit dem Abschlussnachweis ein ent-

Nächste Schritte zu einem  
Anerkennungssystem

Um das vorgeschlagene Verfahren – 
möglichst mit einem Anspruch auf 
Anerkennung – in die Realität umzu-
setzen, müssen niedrigschwellige, 

kom munaler Ebene geschaffen werden; 
hierfür sollte eine öffentliche Institution 
Verantwortung tragen. Die fachkundi-
gen Stellen selbst müssen vor allem 
für junge Menschen gut zugänglich 
sein, besonders auch für die, die bis-
lang dem Bildungssystem eher distan-
ziert gegenüberstehen.
Im Rahmen von Weiterbildungsgeset-
zen (etwa nach dem Modell des Landes 
Nordrhein-Westfalen u. a.) sind die 
entsprechenden Standards zur Aner-

kennung von Bildungsträgern zu regeln. 
Eine entsprechende Verankerung bzw. 
Regelung für die Fachkundigen Stellen 
steht derzeit noch aus.
Regelungsbedarfe bestehen hier auch 

und Ausstattung der Fachkundigen 
Stellen. Außerdem ist eine Klärung der 
Rolle des Landes/der Kultusbehörde 
in dem Validierungsprozess notwendig, 

-
onen mit staatlicher Anerkennung.
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Abstract
Das Eckpunktepapier »Den Einstieg 
in den Beruf erleichtern« einer organi-
sationsübergreifenden Arbeitsgruppe 
aus der Jugendsozialarbeit/Jugend-
berufshilfe ist ein Debattenbeitrag 
zur zukünftigen Umsetzung des 

Gerade für Jugendliche und junge 
Erwachsene, so die Autorinnen und 

Dipl.-Pol. Andrea Pingel, M.A., unterstützt und 
koordiniert die Zusammenarbeit von sieben 
Bundesorganisationen im »Kooperationsver-
bund Jugendsozialarbeit«.

Kontakt: andrea.pingel@jugendsozialarbeit.de

Walter Würfel ist Geschäftsführer des Bundes-
 

Bildungsverband BBB e.V. 

Kontakt: walter.wuerfel@bildungsverband.info

Autoren des Eckpunktepapiers, kann 
eine Anerkennung informell und non-
formal erworbener Kompetenzen den 
Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern 
und neue Chancen eröffnen. Andrea 
Pingel und Walter Würfel, Mitverfasser 
des Eckpunktepapiers, stellen für die 
DIE Zeitschrift die Kernergebnisse vor.


